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WISSENSCHAFT FUR DIE PRAXIS

Lars P. Feld, Gebhard Kirchgässner*

Fiskalischer Wettbewerb in der EU: 
Wird der Wohlfahrtsstaat zusammenbrechen?

Die hohe Mobilität der Produktionsfaktoren, insbesondere des Kapitals, läßt eine 
Steuerharmonisierung innerhalb der Europäischen Union als unabdingbar erscheinen.

Lassen sich negative Konsequenzen aus einem Steuerwettbewerb zwischen 
Gebietskörperschaften empirisch nachweisen? Wird Umverteilung durch fiskalischen

Wettbewerb unmöglich?

Seit den Verträgen von Rom stehen die Harmo
nisierung von Steuern und nationalen Regu

lierungen oder zumindest deren Koordination weit 
oben auf der Agenda der europäischen Politik. Wurde 
zunächst das Bestreben nach Harmonisierung in den 
Vordergrund gerückt, so scheinen Europapolitiker, 
insbesondere die Europäische Kommission, seit dem 
Cassis-de-Dijon-Urteil des Europäischen Gerichts
hofs von 1979 sowie wegen massiver Widerstände 
der Nationalstaaten mittlerweile der nationalstaatli
chen Steuerpolitik und Regulierung mehr Spielraum 
zuzugestehen.

Die Implikationen fiskalischen Wettbewerbs werden 
in der Ökonomie vornehmlich mit Konzepten des fis
kalischen Föderalismus analysiert. Gemäß der 
Analyse von Tiebout1 stellt fiskalische Autonomie die 
Vorbedingung für eine Pareto-effiziente Allokation lo
kaler öffentlicher Güter dar. Durch eine Abstimmung 
mit den Füßen („voting by feet“) wählen die Individuen 
diejenige Gemeinde als Wohnort, die ihnen gemäß 
ihren Präferenzen eine optimale Kombination von 
Steuerbelastung und öffentlichen Leistungen anbie
tet. Die verschiedenen Gemeinden werden so in eine 
Wettbewerbssituation versetzt, die im Gleichgewicht, 
je nach den Präferenzen der Bürger, unterschiedliche 
Niveaus an öffentlichen Gütern hervorbringt.

Die Ableitung der (optimalen) Eigenschaften dieses 
Gleichgewichtes hängen von einer Reihe recht restrik
tiver Annahmen ab2. Sind diese Annahmen nicht er
füllt, so kann fiskalischer Wettbewerb zwischen Ge-
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bietskörperschaften auch zu negativen Konsequen
zen führen. In diesem Sinne ist Kritik an einem sol
chen Wettbewerb zwischen den Ländern der Euro
päischen Union (EU) in jüngerer Zeit vor allem von 
Sinn erhoben worden3. Er bezieht sich dabei auf zwei 
zentrale Annahmen des Tiebout-Modells. Geht man 
von der Annahme konstanter Skalenerträge ab und 
unterstellt man Nichtrivalität der öffentlich angebote
nen Leistungen, was der üblichen Annahme bei öf
fentlichen Gütern entspricht, würde deren Bereitstel
lung zu Grenzkostenpreisen die Durchschnittskosten 
nicht decken. Die im gegenseitigen Wettbewerb ste
henden Gebietskörperschaften müßten jedoch den 
Steuerpreis der öffentlich angebotenen Leistungen 
auf deren Grenzkosten, im Extremfall auf Null setzen. 
Wegen der Unterdeckung fo lgt daraus zumindest ein 
zu geringes Niveau öffentlicher Leistungen; öffentliche 
Güter würden möglicherweise überhaupt nicht mehr 
angeboten.

Probleme ergeben sich auch bezüglich der Ein
kommensumverteilung. Gebietskörperschaften mit 
stärkerer Umverteilung werden -  ceteris paribus -  
Bürger m it niedrigerem Einkommen attrahieren, da 
sich diese dort höhere Transfereinkommen erhoffen.

* Beide Autoren verdanken Prof. Dr. Werner W. Pommerehne, der im 
Oktober 1994 leider viel zu früh verstorben ist, wertvolle Anregungen 
und Diskussionen zu Fragen des Steuerwettbewerbs.

' SieheCh. M. T i e b o u t :  A Pure Theory of Local Expenditures, in: 
Journal of Political Economy, 64. Jg. (1956), S. 416-424.

2 Für eine Kritik des Tiebout-Modells siehe z.B. J. M. B u c h a n a n ,  
Ch. J. G o e t z :  Efficiency Limits of Fiscal Mobility: An Assessment 
of the Tiebout Model, in: Journal of Public Economics, 1 (1972), 
S. 25-43; T. F. B e w l e y :  A Critique of Tiebout’s Theory of Local 
Public Expenditures, in: Econometrica, 49. Jg. (1981), S. 713-740. 
Eine Weiterentwicklung dieses Modells findet sich etwa in E. 
B e r g  l as :  Quantities, Qualities and Multiple Public Services in the 
Tiebout Model, in: Journal of Public Economics, 25 (1984), S. 299- 
321.

3 Eine Darstellung seiner Einwände findet sich u.a. in H.-W. S i n n :  
Implikationen der vier Grundfreiheiten für eine nationale Fiskalpolitik, 
in: WIRTSCHAFTSDIENST, 75. Jg. (1995), H. 5, S. 240-249; d e r s . :  
How Much Europe? Subsidiarity, Centralization and Fiscal 
Competition, in: Scottish Journal of Political Economy, 41. Jg. (1994), 
S. 85-107; d e r s . :  Tax Harmonisation and Tax Competition in 
Europe, In: European Economic Review, 34. Jg. (1990), S. 489-504.
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Bürger mit höherem Einkommen werden wegen der 
dort geringeren Steuerbelastung dagegen in Ge
meinden mit geringerer Umverteilung wandern. Im 
Gleichgewicht findet man entweder eine völlig seg
mentierte Gesellschaft m it reichen und armen Ge
bietskörperschaften, oder Umverteilungspolitik findet 
wegen der Antizipation dieses Resultates erst gar 
nicht statt. Die Argumentation, die hier exemplarisch 
für die Besteuerung natürlicher Personen angedeutet 
wurde, läßt sich mutatis mutandis auch für die Be
steuerung juristischer Personen durchführen.

Die Schlußfolgerung hieraus scheint eindeutig zu 
sein: Je mobiler ein Produktionsfaktor ist, desto wei
tergehender müssen die entsprechenden Steuern 
harmonisiert werden. Sinn sieht daher auf der Aus
gabenseite eine A-priori-Vermutung für eine Zentra
lisierung bei jenen Staatsaufgaben für gegeben, bei 
denen ein intensiver staatlicher Wettbewerb erwartet 
werden kann. Die Beweislast liege im Zweifel bei den 
Befürwortern dezentraler Lösungen.

Auch die Sinnsche Argumentation hängt von einer 
Reihe von Annahmen ab. Die Argumentation bezüg
lich der Nichtrivalität der öffentlich bereitgestellten 
Leistungen ist fü r die D iskussion innerhalb der 
Europäischen Union nur dort von Belang, wo es sich 
um internationale öffentliche Güter handelt. Tatsäch
lich dürfte es nach der Verwirklichung der vier Grund
freiheiten im Rahmen der EU (und der Liberalisierung 
des Welthandels im Rahmen des GATT) abgesehen 
von der Verteidigung, die im Rahmen der NATO eben
falls bereits weitgehend internationalisiert ist, und von 
internationalen Umweltproblemen kaum mehr rele
vante internationale öffentliche Güter im Bereich der 
EU geben4. Bei den meisten von den einzelnen Na
tionalstaaten angebotenen Leistungen dürfte es sich 
bestenfalls (noch) um nationale öffentliche Güter han
deln. Ja selbst auf lokaler Ebene scheinen viele der 
angebotenen öffentlichen Leistungen eher den 
Charakter privater als den öffentlicher Güter zu ha
ben5. Ein valides Argument zugunsten weiterer Har
monisierung oder gar Zentralisierung innerhalb der EU 
kann daher aus der Annahme der Nichtrivalität der an
gebotenen Leistungen kaum konstruiert werden.

Relevanter dürfte der befürchtete Zusammenbruch 
des Wohlfahrtsstaates sein. Voraussetzung hierfür ist 
die M obilität der Produktionsfaktoren, wobei Sinn zu 
Recht darauf hinweist, daß es reicht, wenn diese (nur) 
marginal wirksam wird. Diese Wirksamkeit kann je 
doch nur dann dominant werden, wenn die Ceteris- 
paribus-Bedingung erfüllt ist. In der Realität sind ce
tera jedoch nicht paria. Üblicherweise ist eine Volks
w irtschaft nicht auf allen Märkten im Gleichgewicht.

Schließlich können Wanderungsentscheidungen auch 
nur bedingt als marginale Entscheidungen betrachtet 
werden. In den meisten Fällen handelt es sich um ei
ne Totalentscheidung, ob man wandert oder nicht 
bzw. wo man sich ansiedelt. Für die Standortwahl ei
nes Unternehmens g ibt es viele Gründe, wobei die 
Steuerbelastung nur einen, wenn auch einen w ichti
gen Faktor darstellt.

Die Frage, ob Steuerwettbewerb die Möglichkeiten 
zur Umverteilung für die einzelnen Mitgliedsländer der 
EU (langfristig) erheblich beeinträchtigen würde, kann 
somit nicht theoretisch entschieden werden, sondern 
ist eine empirisch zu beantwortende Frage. Dabei 
sollte man sowohl die bisherigen Erfahrungen inner
halb der EU berücksichtigen als auch auf die Er
fahrungen von Staaten zurückgreifen, bei denen in
nerhalb eines Staates Steuerwettbewerb zwischen 
Gebietskörperschaften stattfindet. Für letzteres dürfte 
die Schweiz wohl das beste Beispiel sein.

Empirische Konvergenz

Kapital ist ein scheues Reh. Angelockt oder abge
schreckt wird es unter anderem durch das jeweilige 
Steuersystem. Der Steuergesetzgeber bestimmt, über 
welchen Anteil am Kapitalertrag ein Kapitalgeber oder 
ein Investor verfügen kann und welchen Anteil er für 
Staatszwecke abführen muß. Dies beeinflußt, wieviel 
im Hoheitsbereich eines Steuergesetzgebers gespart 
und investiert wird, sowie insbesondere, wieviel an 
Ersparnis und Investition in die Hoheitsbereiche ande
rer Steuergesetzgeber wandert oder umgekehrt aus 
diesen attrahiert wird.

Die immer wieder von vielen Autoren festgestellte 
weltweite Senkung der Körperschaftsteuersätze auf 
einbehaltene Gewinne ist freilich noch kein hinrei
chendes Indiz für eine empirische Konvergenz der 
Kapitalbesteuerung. Da das Steuerrecht eine Vielzahl 
von Ausnahmetatbeständen kennt, die das zu ver
steuernde Einkommen vermindern und sich damit 
schmälernd auf die Steuerbasis auswirken, ist es er
forderlich, deren Größenordnung zu berücksichtigen, 
um zu einem Maß für die tatsächliche Steuerbe
lastung zu gelangen. Ein Ansatz hierzu ist die Be
rechnung effektiver Steuersätze nach dem Konzept 
von King und Fullerton6.

4 Zur Situation bei internationalen Umweitproblemen siehe z. B.
G. K i r c h g ä s s n e r :  Internationale Umweltprobleme und die 
Problematik internationaler öffentlicher Güter, in: Zeitschrift für ange
wandte Umweltforschung, 8. Jg. (1995), S. 34-44.

5 Siehe hierzu z.B. die Analyse der Staatsausgaben von 74
Gemeinden des schweizerischen Kantons Basel-Landschaft im Jahre 
1969 in: W. W. P o m m e r e h n e ,  B. S. F r ey :  Two Approaches to 
Estimating Public Expenditures, in: Public Finance Quarterly, 4. Jg.
(1976), S. 395-407.
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Tabelle 1
Effektive Grenzsteuersätze für inländische Investitionen 1981

(Berechnet mit gegebener Vorsteuerrendite von 10 % bei Berücksichtigung der aktuellen Inflation)

Land

FFa

Standardinvestition

BFa SFa

Standardfinanzierung 

GBa MAa
Gesamt

durchschnitt
Standard

abweichung

Deutschland 42,1 57,6 66,9 60,4 54,1 57,3 11,0
Belgien 50,1 89,7 44,1 49,6 51,9 50,7 15,5
Dänemark 99,7 138,8 43,9 73,2 72,6 72,9 38,1
Frankreich 15,0 104,4 57,3 56,5 37,9 47,2 32,2
Griechenland -124,2 129,0 55,2 -9,3 9,0 -0,2 97,9
Großbritannien -80,6 37,5 34,8 9,6 -20,3 -5,3 55,9
Irland 168,8 175,9 24,0 89,9 89,9 89,9 74,9
Italien -11,2 51,5 48,0 18,4 36,3 27,3 29,2
Luxemburg 71,9 115,9 35,4 70,0 42,4 56,2 33,5
Niederlande 38,8 100,3 33,7 48,0 36,3 42,1 24,2
Portugal -30,4 129,2 75,5 36,5 51,0 43,7 60,4
Spanien -10,8 54,5 45,1 28,0 25,0 26,5 27,5

Durchschnitt
Standardabweichung
Variationskoeffizient

19,1 98,7 47,0 44,3 40,5 42,4
26,2
61,9

41,7

Q u e l l e :  B. S c h a d e n :  Effektive Kapitalbesteuerung in Europa: Eine empirische Analyse aus deutscher Sicht, Heidelberg 1995.
" FF - Fremdfinanzierung, BF - Beteiligungsfinanzierung, SF - Selbstfinanzierung, GB - Gebäude, MA - Maschinen und Ausrüstungen.

Eine solche Berechnung wurde von Schaden für die 
zwölf bisherigen Mitgliedstaaten der EU durchgeführt7. 
Hervorstechendes Ergebnis dieser Abschätzung ist 
eine erhebliche Streuung der Steuerbelastung, die bis 
hin zu einer Subventionierung des eingesetzten Kapi
tals reicht8. Die Tabellen 1 und 2 enthalten die berech
neten effektiven Grenzsteuersätze für eine Standard
investition, differenziert nach Finanzierungsart und 
Kapitalgut, in den Jahren 1981 und 1991. Betrachtet 
man die Streuung der effektiven Grenzsteuersätze, so 
ist insgesamt eine Konvergenz der Steuersätze zu be
obachten. Der Variationskoeffizient sank von 61,9% 
im Jahr 1981 auf 25,4% im Jahr 1991. Allerdings han
delt es sich nicht um eine Konvergenz gegen Null, wie 
die Befürworter einer strikten Steuerharmonisierung 
vermuten. Zwar ist der durchschnittliche Grenzsteuer
satz innerhalb dieser zehn Jahre um etwa 5 Prozent
punkte gefallen, in Griechenland, Großbritannien, 
Italien, den Niederlanden und Spanien ist er jedoch 
gestiegen. Daß insbesondere die effektiven Grenz
steuersätze auf einbehaltene Gewinne juristischer 
Personen in Großbritannien, Irland, Italien, den Nie

derlanden und Spanien gestiegen sind, steht in deut
lichem Widerspruch zur Theorie des Steuerwettbe
werbs. Mendoza, Razin und Tesar9, die effektive Steuer
sätze auf Basis von makroökonomischen Daten be
rechnen, finden für die Kapitaleinkommensbesteue
rung von 1965 bis 1988 sogar keinerlei Konvergenz 
der effektiven Grenzsteuersätze in den G7-Ländern. 
Gerade bezüglich der Kapitaleinkommensbesteue
rung sprechen die bisherigen Erfahrungen innerhalb 
der EU somit nicht für die von den Anhängern der 
Harmonisierung befürchtete Erosion der Steuerbasis.

Erfahrungen mit Steuerwettbewerb
Wenn Steuerwettbewerb um mobiles Kapital mit 

negativen Konsequenzen verbunden ist, dann sollte 
dies am ehesten in einem begrenzten, wirtschaftlich 
homogenen Raum mit weitgehender politischer und 
kultureller Identität wie der Schweiz sichtbar werden. 
Die Schweiz stellt deshalb eine Besonderheit in 
Europa dar, weil sie durch ein Finanzsystem gekenn
zeichnet ist, das wegen seiner starken föderalisti
schen und direkt-demokratischen Elemente ganz be

• Siehe M. A. K i n g ,  D. F u l l e r t o n  (Hrsg.): The Taxation of 
Income from Capital: A Comparative Study of the United States, the 
United Kingdom, Sweden and West Germany, Chicago und London 
1984.

7 Diese Ergebnisse stammen aus B. S c h a d e n :  Effektive 
Kapitalbesteuerung in Europa: Eine empirische Analyse aus deut
scher Sicht, Heidelberg 1995; siehe auch B. G e n s e r ,  B. 
S c h a d e n ,  U. S t e i n h a r t :  Körperschaftsbesteuerung im Euro
päischen Binnenmarkt: Anmerkungen zu Vorschlägen des Ruding 
Komitees, in: Schriftenreihe des Europa-Instituts der Universität des 
Saarlandes, Nr. 19, Saarbrücken 1993.

'  Eine Vielzahl von Autoren hat sich mit der Schätzung von effekti
ven Grenzsteuersätzen befaßt; siehe z. B. M. J. M c K e e ,  J. J. C. 
V i s s e r ,  R G. S a u n d e r s :  Marginal Tax Rates on the Use of 
Labour and Capital in OECD Countries, in: OECD Economic Studies, 
7. Jg. (1986), S. 45-101; O. S i e v e r t ,  H. N a u s t ,  D. J o c h u m ,  
M. P e g l o w ,  T. G l u m a n n :  Steuern und Investitionen, Frankfurt 
1989; OECD (Hrsg.): Taxing Profits in a Global Economy: Domestic 
and International Issues, Paris 1991.

9 Siehe E. G. M e n d o z a ,  A. R a z i n ,  L. L. T e s a r :  Effective Tax 
Rates in Macroeconomics: Cross Country Estimates of Tax Rates 
on Factor Incomes and Consumption, in: Journal of Monetary 
Economics, 34. Jg. (1994), S. 297-323.
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Tabelle 2
Effektive Grenzsteuersätze für inländische Investitionen 1991

(Berechnet mit gegebener Vorsteuerrendite von 10% bei Berücksichtigung der aktuellen Inflation)

Land Standardinvestition 

FP BFa SFa

Standardfinanzierung 

GBa MAa
Gesamt

durchschnitt
Standard

abweichung

Deutschland 19,4 31,1 47,4 36,2 35,7 36,0 12,3
Belgien -6,5 59,7 36,9 21,6 26,3 24,0 24,8
Dänemark 76,4 60,2 33,7 53,2 49,3 51,3 19,0
Frankreich 35,3 57,1 28,9 38,5 29,4 34,0 11,0
Griechenland -43,6 83,7 46,1 12,5 24,4 18,5 49,3
Großbritannien 21,7 38,9 48,9 40,1 36,6 38,4 11,7
Irland 68,0 71,6 26,8 45,4 46,0 45,7 21,7
Italien 12,1 30,3 63,6 43,6 40,8 42,2 23,0
Luxemburg 44,6 71,7 14,7 50,7 11,0 30,9 29,6
Niederlande 60,8 91,7 34,4 53,6 45,0 49,3 22,1
Portugal -2,9 68,7 45,9 34,4 27,8 31,1 27,4
Spanien 20,4 62,0 51,6 43,3 40,0 41,7 16,5

Durchschnitt 25,5
Standardabweichung
Variationskoeffizient

60,6 39,9 39,4 34,4 36,9
9,4

25,4

22,4

Q u e l l e :  B. S c h a d e n :  Effektive Kapitalbesteuerung in Europa: Eine empirische Analyse aus deutscher Sicht, Heidelberg 1995.
■ FF - Fremdfinanzierung, BF - Beteiligungsfinanzierung, SF - Selbstfinanzierung, GB - Gebäude, MA - Maschinen und Ausrüstungen.

sonders an den Präferenzen der Bürger ausgerichtet 
ist. Die einzelnen Kantone haben eine unabhängige 
eigene Kompetenz, Steuern auf Einkommen natürli
cher und juristischer Personen zu erheben. Hinzu tritt 
eine zwischen den Kantonen und Gemeinden stark 
variierende Anwendung direkt-demokratischer Ele
mente, die von Gemeindeversammlungen über das 
obligatorische und das fakultative Referendum bis zu 
rein repräsentativ-demokratischen Systemen reicht. 
Diese spielen insbesondere bei der Verabschiedung 
des Budgets, der Festlegung der Steuersätze und oft 
auch bei der Bestimmung der Nettoneuverschuldung 
eine Rolle.

Die Steuerbelastung des Produktionsfaktors Kapi
tal, d.h. dessen mittlere gewogene Belastung durch 
Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern, variiert, 
wenn man den schweizerischen Durchschnitt auf 100 
norm iert, von 56,4 für den Kanton Zug bis zu 144,6 für 
den Kanton Neuenburg. Berechnet man die Stan
dardabweichung dieses Gesamtbelastungsindex der 
Steuern auf den Reinertrag juristischer Personen, so 
ergeben sich für das Jahr 1970 ein Wert von 18,33, für 
1980 von 14,39 und für 1990 ein Wert von 17,94. Für

10 Eigene Berechnungen (ungewichtete Durchschnitte) nach W. T. 
B o g a r t ,  W. M. G e n t r y :  Capital Gains Taxes and Realizations: 
Evidence from Interstate Comparisons, in: Review of Economics and 
Statistics, 77. Jg. (1995), S. 267-282.

11 Siehe hierzu auch J. N ieha ns :  Geschichte der Außenwirt
schaftstheorie im Überblick, Tübingen 1995, S. 114ff.

12 Siehe M. F e l d s t e i n ,  Ch. H o r i o k a :  Domestic Saving and 
International Capital Flows, in: Economic Journal, 90. Jg. (1980), 
S. 314-329.

die Schweiz läßt sich somit keine Konvergenz der 
Steuerbelastung auf den Produktionsfaktor Kapital er
kennen. Ähnliches gilt, wenn auch auf niedrigerem 
Niveau, für die Vereingten Staaten. So haben Bogart 
und Gentry festgestellt, daß der mittlere Kapitalein
kommensteuersatz in den einzelnen Bundesstaaten 
von 4,04 im Jahr 1979 auf 6,26 im Jahr 1990 gestie
gen ist. Im gleichen Zeitraum  nahm auch die 
Standardabweichung zu: von 4,36 auf 5,2010.

Wie hoch ist die Kapitalmobilität?

Eine entscheidende Voraussetzung für die Ent
stehung von S teuerw ettbewerb ist die W ande
rungsbereitschaft von Produktionsfaktoren und damit 
ihre Mobilität. Gerade der Produktionsfaktor Kapital 
wird mit seinen mehrere Milliarden Dollar umfassen
den täglichen Finanzmarktumsätzen in der Ökonomie 
gemeinhin als hochmobil angesehen. Dies ist für das 
Finanzkapital völlig unbestritten. Aber auch Real
kapital kann (zumindest ex ante) bei einer zunehmen
den Integration der Finanzmärkte zwischen Regionen 
wandern11.

Ob Realkapital tatsächlich wandert, hängt jedoch 
von vielen Faktoren ab. Tatsächlich scheint die für die 
Investitionstätigkeit in den einzelnen Ländern relevan
te internationale Mobilität des Kapitals (zumindest 
bisher) eher gering zu sein. So haben Feldstein und 
Horioka eine hohe Korrelation von Investitions- und 
Sparquoten für die OECD-Staaten in den siebziger 
Jahren aufgezeigt12. Diese Resultate wurden für die
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achtziger Jahre in einer Folgestudie bestätigt13. Und 
Sinn stellt fü r die Vereinigten Staaten fest, daß Kapital 
selbst intranational nicht vollständig mobil ist14. Auch 
wenn einige Fragen bezüglich der verwendeten Daten 
und der empirischen Methoden offen sind, läßt sich 
festhalten, daß Kapital offensichtlich bis heute noch 
lange nicht den Mobilitätsgrad erreicht, der ihm in der 
ökonomischen Theorie üblicherweise zugesprochen 
wird.

Begründungen für die offensichtliche Diskrepanz 
zwischen diesen Berechnungen und der Höhe der 
täglichen Umsätze an den internationalen Finanz
märkten liefert Feldstein in jüngerer Zeit15. Danach er
geben sich diese Umsätze (wegen der Gültigkeit der 
gedeckten Zinsparität) im wesentlichen durch risikolo
se Arbitragetätigkeiten. Damit sind noch keine inter
nationalen Kapitalflüsse verbunden. Außerdem wer
den inländische Portfolios nach wie vor weitgehend 
im Inland investiert. So stellen French und Poterba 
fest, daß 94% der US-amerikanischen Portfolios auch 
in den USA und 98% der japanischen Portfolios in 
Japan investiert werden16. Diese Ergebnisse überra
schen nicht angesichts der hohen Risiken, die sowohl 
durch zukünftige staatliche Aktivitäten als auch durch 
unwägbare marktwirtschaftliche Risiken in anderen 
Ländern bedingt sind.

Für eine geringe Kapitalmobilität spricht auch, daß 
sich Veränderungen der heimischen Sparquote fast 
ausschließlich in Veränderungen der inländischen 
Investitionen niederschlagen und kaum Auswirkungen 
auf im Ausland getätigte Direktinvestitionen haben17. 
Darin kommt der schon angesprochene Charakter 
von Standortentscheidungen als Totalentscheidung 
zum Ausdruck. Unternehmen investieren aus vielerlei 
Gründen in einen bestimmten Standort. An prominen
ter Stelle stehen niedrige Arbeitskosten sowie die 
Nähe zu Absatzmärkten, zu anderen Unternehmen 
und zu Arbeitsmärkten für qualifizierte Arbeitskräfte. 
Die Steuerbelastung ist nur ein Grund unter vielen.

Die eingeschränkte Kapitalmobilität liefert somit 
auch eine Erklärungsmöglichkeit, warum die effektive 
Steuerbelastung des P roduktionsfaktors Kapital 
durch den fiskalischen Wettbewerb der Gebiets
körperschaften und Staaten nicht auf Null herunter

13 Siehe M. F e l d s t e i n ,  P. B a c c h e t t a :  National Saving and 
International Investment, in: B. D. B e r n  h e i m ,  J. B. S h o v e  n 
(Hrsg.): National Saving and Economic Performance, Chicago, 
London 1991, S. 201-220.

14 Siehe S. S i n n :  Saving-Investment Correlations and Capital 
Mobility: On the Evidence from Annual Data, in: Economic Journal, 
102. Jg. (1992), S. 1162-1170.

15 Siehe M. F e l d s t e i n :  Tax Policy and International Capital
Flows, in: Weltwirtschaftliches Archiv, 130. Jg. (1994), S. 675-697.
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konkurriert wird. Es ist daher nicht davon auszugehen, 
daß bloß die immobilen Faktoren, wie z.B. unqualifi
zierte Arbeit und Boden, die Steuerlast tragen. Die 
heute relativ hohe effektive Grenzsteuerbelastung des 
Kapitals und seine eingeschränkte M obilität weisen 
freilich darauf hin, daß eine steuerliche Entlastung der 
Unternehmen notwendig sein dürfte, um Sparen und 
Investieren in den Industrieländern anzuregen und so 
auf einen höheren Wachstumspfad zu gelangen.

Die Einkommensteuer natürlicher Personen
Geht man über von einer Betrachtung der Kapital

einkommensteuer auf die persönliche Einkommen
steuer, wird man ebenfalls die Mobilität des Pro
duktionsfaktors Arbeit als w ichtige Voraussetzung für 
die Analyse betrachten. Die Wanderungen von EU- 
Bürgern innerhalb der EU oder von Schweizern inner
halb der Schweiz sind allerdings nur geringfügig. In
wiefern die Steuerbelastung einen Einfluß auf die 
Wohnortwahl eines Individuums hat, läßt sich mit 
Wanderungsanalysen kaum feststellen. Da aber die 
Länder der EU und die Schweiz sich in einer Gleich
gewichtssituation befinden könnten, läßt sich aus der 
geringen Wanderung nicht schließen, daß die Steuer
belastung keinerlei Einfluß auf die Wohnortwahl hat.

Kirchgässner und Pommerehne haben mit Daten 
der 26 Kantone der Schweiz im Jahre 1987 unter
sucht, inwiefern die Anteile der Steuerpflichtigen in 
den verschiedenen Einkom mensklassen an den 
Steuerpflichtigen insgesam t durch die Steuerbe
lastung und die Attraktivität der Region bezüglich ih
rer Lebensqualität sowie der Arbeitsmöglichkeiten be
einflußt werden18. Sie stellen fest, daß die effektive 
Einkommensteuerbelastung -  ceteris paribus -  den 
Anteil der Steuerzahler in den oberen Einkommens
klassen an allen Steuerpflichtigen negativ beeinflußt. 
Die Differenz, die die kantonale und lokale Steuer
belastung in den Anteilen der Steuerzahler in der 
obersten Einkommensklasse zwischen dem Kanton 
mit dem niedrigsten (durchschnittlichen) Steuersatz 
von 9,11% (Zug) und demjenigen mit dem (abgesehen

16 Siehe hierzu K. R. F r e n c h ,  J. M. P o t e r b a :  Japanese and 
U.S. Cross-border Common Stock Investments, in: Journal of the 
Japanese and International Economies, 4. Jg. (1990), S. 476-493.

17 Vgl. dazu M. F e l d s t e i n ,  T. S i n a i :  The Response of 
International Capital Flow Components to National Saving Rates, 
mimeo, Harvard University, Cambridge (Mass.) 1994.

'* Siehe G. K i r c h g ä s s n e r ,  W. W. P o m m e r e h n e :  Tax 
Harmonisation and Tax Competition in the European Union: Lessons 
from Switzerland, erscheint in: Journal of Public Economics, 1995. 
Die Ergebnisse sind weitgehend auch für 1990 und die 137 größten 
schweizerischen Städte und Gemeinden bestätigt worden. Siehe da
zu W. W. P o m m e r e h n e ,  G. K i r c h g ä s s n e r ,  L. P. F e l d :  Tax 
Harmonization and Tax Competition at State-Local Levels: Lessons 
from Switzerland, erscheint in: G. P o l a ,  R. L e v a g g i ,  G. F r a n c e  
(Hrsg.): New Issues in Local Government Finance: Theory and Policy, 
Aldershot 1995.
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von Genf) höchsten (durchschnittlichen) Steuersatz 
von 20,97% (Solothurn) maximal verursacht, beträgt 
0,50 Prozentpunkte19. Bei einem Mittelwert des Anteils 
der Steuerzahler in der höchsten Einkommensklasse 
von 0,78% muß dieser Wert als relativ hoch angese
hen werden.

Viel bedeutender als die Feststellung, daß Steuern 
einen Einfluß auf die Wohnsitzwahl haben, ist aber, ob 
Steuerwettbewerb tatsächlich die erwarteten negati
ven Folgen hat. G ibt es in der Schweiz ein zu geringes 
Niveau an öffentlichen Gütern oder einen Zusammen
bruch des Wohlfahrtsstaates? Eine populäre Hypo
these zur Überprüfung der ersten Frage stammt von 
Oates20. Danach sollten Ersparnisse durch niedrigere 
Steuerbelastungen in höheren Mietzinsen und Häu
serpreisen kapitalisiert werden. Analoges gilt auch für 
die Ausgabenseite des staatlichen Budgets: Auch ei
ne bessere Infrastruktur sollte sich in M iet- und Häu
serpreisen niederschlagen.

Eine vollständige Kapitalisierung staatlicher Aktivi
tät läßt sich für die Schweiz jedoch nicht feststellen. 
Sowohl der Einfluß der Steuerbelastung als auch der 
Staatsausgaben auf das Mietzinsniveau sind nur ge
ringfügig. Entsprechend den Schätzungen von Kirch- 
gässner und Pommerehne beträgt die maximale 
Differenz, die durch die Steuerbelastung in den durch
schnittlichen Mietzinsen pro Quadratmeter verursacht 
wird, etwa acht Schweizer Franken pro Jahr21. Bei ei
ner Wohnung von 130 Quadratmetern wären das etwa 
1000 sfr pro Jahr. Berücksichtigt man das Einkommen 
der Mieter, die sich so große Wohnungen in der 
Schweiz überhaupt leisten können, so ist dieser Be
trag eher unbedeutend. Eine nennenswerte Ver
zerrung der M iet- und Häuserpreise zwischen den 
einzelnen Kantonen aufgrund der unterschiedlichen 
Steuerbelastung scheint nicht zu existieren22.

Auch von einer zu geringen Bereitstellung öffentli
cher Güter dürfte in der Schweiz kaum die Rede sein.

"  Gerade das von H.-W. S i n n :  Implikationen der vier Grundfrei
heiten für eine nationale Fiskalpolitik, a.a.O., angeführte Beispiel des 
Tessin als Niedrigsteuergebiet geht empirisch fehl. Sowohl im Jahre 
1987 als auch 1990 tag die Bnkommensteuerbelastung im Tessin et
wa auf dem schweizerischen Durchschnittsniveau. Wie die Aufteilung 
der Steuerzahler In Rentner, Selbständige und unselbständige 
Erwerbspersonen zeigt, haben gerade Rentner einen Anreiz, ihren 
Lebensabend im Tessin (oder am Genfer See) zu verbringen. Das mag 
als Beleg dafür genügen, daß eher die Lebensqualität und weniger 
die Steuerbelastung ausschlaggebend für die Wohnsitzverlagerung 
ins Tessin ist.

20 Siehe hierzu W. E. O a t e s :  The Effects of Property Taxes and 
Local Public Spending on Property Values: An Empirical Study of Tax 
Capitalization and the Tiebout Hypothesis, In: Journal of Political 
Economy, 77. Jg. (1969), S. 957-971.

21 Siehe G. K i r c h g ä s s n e r ,  W. W. P o m m e r e h n e :  Tax
Harmonization and Tax Competition in the European Union: Lessons
from Switzerland, a. a. O.

Zwar ist die Staatsquote der Schweiz im Vergleich zu 
Deutschland oder den anderen OECD-Ländern recht 
niedrig. Andererseits war der Anteil der öffentlichen 
Konsumausgaben in der Schweiz in den achtziger 
Jahren und der Anteil der öffentlichen Investitionen in 
den siebziger und achtziger Jahren höher als in 
Deutschland23. Zudem zeigte sich während der letzten 
Jahrzehnte in der Schweiz die gleiche Entwicklung 
steigender Staatsausgaben wie in Deutschland und in 
den anderen OECD-Ländern.

Auch die vermuteten negativen Auswirkungen des 
Steuerwettbewerbs auf den Umfang der Umverteilung 
lassen sich in der Schweiz kaum auffinden. So ist für 
die Schweiz eine relativ starke Gleichverteilung der 
Einkommen festzustellen. Verglichen mit anderen fö 
deral organisierten Staaten wie Deutschland, Kanada 
und den Vereinigten Staaten hat die Schweiz (gemes
sen in Gini-Punkten) die gleichmäßigste primäre 
Einkommensverteilung, d.h. vor Steuern und Staats
ausgaben. Das Ausmaß der Umverteilung ist (unter 
üblichen Inzidenzannahmen für die staatliche Akti
vität) nur um etwa zehn Gini-Punkte geringer als in der 
Bundesrepublik Deutschland, und es ist höher als in 
Kanada oder den Vereinigten Staaten. Daher ist auch 
die sekundäre Einkommensverteilung (nach staatli
cher Aktivität) in der Schweiz gleichmäßiger als in den 
drei anderen Staaten. Dabei ist hervorzuheben, daß in 
der Schweiz die Einkommensumverteilung zu zwei 
Dritteln über die nachgeordneten Gebietskörper
schaften, die Kantone und Gemeinden, erfolgt. Auch 
im Bereich der Umverteilung sind somit die befürchte
ten negativen Konsequenzen des Steuerwettbewerbs 
(zumindest bisher) nicht eingetreten: Der Wohlfahrts
staat ist nicht zusammengebrochen.

Notwendige Kontrolle staatlicher Akteure

Die Art und Weise, wie in Europa heute Lösungen 
erzielt (oder blockiert) werden, macht deutlich, daß 
sowohl bei der Analyse der heutigen Politik als auch 
bei Vorschlägen für Elemente einer künftigen (Finanz-) 
Verfassung von einem politisch-ökonomischen An
satz auszugehen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, daß

22 Sehr viel größere Unterschiede lassen sich dagegen zwischen 
einzelnen Gemeinden in Großregionen (z.B. dem Raum Zürich) mit 
unterschiedlichen Steuersätzen feststellen. Siehe hierzu z.B. W. W. 
P o m m e r e h n e ,  S. K r e b s :  Fiscal Interaction of Central Cities 
and Suburbs: The Case of Zurich, in: Urban Studies, 28. Jg. (1991), 
S. 783-801.

23 Vgl. dazu G. K i r c h g ä s s n e r ,  W. W. P o m m e r e h n e :  Die 
Entwicklung der öffentlichen Finanzen in föderativen Systemen: Die 
Beispiele der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz, in: 
D. G r i m m  (Hrsg.): Staatsaufgaben, Baden-Baden 1994, S. 149- 
176. Ein Vergleich der Situation in den neunziger Jahren erscheint we
gen der deutschen Vereinigung und der damit verbundenen beson
deren Situation in Deutschland kaum sinnvoll.

WIRTSCHAFTSDIENST 1995/X 567



WISSENSCHAFT FUR DIE PRAXIS

die politischen Akteure nicht notwendig das Wohl ih
rer Bürger verfolgen. Im Vordergrund stehen neben ei
genen Interessen und denjenigen der Parteistrategen 
vor allem die Interessen bestimmter, aufgrund ihrer 
Größe und der Homogenität ihrer Ziele durchset
zungskräftiger Interessengruppen sow ie die Z iel
setzungen der in den europäischen (bürokratischen) 
Institutionen agierenden Menschen. Daher tu t „der 
Staat“ auch in Europa nicht unbedingt das, was er aus 
S icht einer ökonom ischen Theorie, die von der 
Perspektive eines wohlwollenden Diktators ausgeht, 
tun sollte.

Das Wachstum der Staatstätigkeit in den OECD- 
Ländern, welches neben dem Anstieg der Staats
schuld durch eine steigende Steuerlast finanziert w ur
de, b ietet eine hinreichende Evidenz dafür, daß 
staatliche Akteure auf eine Steuerbasis auch tatsäch
lich zugreifen, wenn sie die Erlaubnis dazu erhalten. 
Das Beharrungsvermögen von Steuern, die (rein öko
nomisch betrachtet) kontraproduktiv sind, belegt dies 
zusätzlich24.

Nicht nur wer der Leviathan-Sicht staatlicher Akti
vität zuneigt, wird eine möglichst weitgehende Kon
trolle der staatlichen Akteure durch die betroffenen 
Bürger befürworten. Eine solche Kontrolle ist um so 
besser möglich, je kleiner die betreffende Gebiets
körperschaft ist. Daraus ergibt sich die Forderung, 
staatliche Aufgaben sowie die dazu notwendigen 
Einnahmekompetenzen so niedrig wie möglich anzu
siedeln. Zur Ermöglichung einer besseren Kontrolle 
macht es darüber hinaus Sinn, aufkommenselastische 
Steuern, d.h. insbesondere die (progressiv ausgestal
teten) Steuern auf Einkommen und Vermögen, eher

24 Man halte sich etwa die Diskussion um eine Abschaffung der 
Gewerbekapitalsteuer vor Augen.

25 Siehe hierzu G. K i r c h g ä s s n e r :  Constitutional Economics and 
Its Relevance for the Evolution of Rules, in: Kyklos, 47. Jg. (1994), 
S. 321-339.

den unteren staatlichen Ebenen zuzuweisen, während 
(indirekte) Wert- und insbesondere Mengensteuern 
eher den oberen Ebenen zugeordnet werden sollten25.

Nach aller vorliegenden empirischen Evidenz ist die 
Gefahr eines ruinösen W ettbewerbs um mobile 
Produktionsfaktoren zwischen den Staaten der EU als 
auf (zumindest) sehr lange Zeit unrealistisch anzuse
hen. Daher sollte eine föderale Finanzverfassung mit 
klarer Kompetenzaufteilung angestrebt werden. Ein 
Mischsystem der Aufgaben-, Ausgaben- und Ein
nahmekompetenz des Staates scheint als Modell für 
Europa denkbar ungeeignet. Die Schweiz dürfte daher 
für die künftige Finanzverfassung Europas ein we
sentlich besseres Vorbild abgeben als die Bundes
republik Deutschland26. Wer das Subsidiaritätsprinzip 
als Aufforderung zur Ausrichtung der staatlichen 
Aktivität an den Präferenzen der Bürger versteht, soll
te  wo immer möglich dezentrale Lösungen anstreben. 
Die Beweislast liegt dann nicht bei den Befürwortern 
dezentraler Lösungen, sondern bei jenen, die eine 
Harmonisierung oder gar Zentralisierung anstreben27. 
Nur wenn sich herausstellt, daß auf der niedrigsten 
Ebene eine Aufgabe nicht erfüllt werden kann und 
wenn die Kompetenzabtretung freiwillig durch die 
Betroffenen erfolgt, darf die nächsthöhere Ebene aktiv 
werden. Der Preis der Einheit muß nicht die 
Verschmelzung der Kulturen in Europa sein. Kulturelle 
Vielfalt kann in Europa, in seinen Staaten, Regionen 
und Gemeinden, sehr wohl bestehen bleiben.

26 Siehe hierzu auch die im Auftrag der EU erstellten Gutachten von 
F. S c h n e i d e r :  The Federal and Fiscal Structures of 
Representative and Direct Democracies as Models for a European 
Federal Union: Some Ideas Using the Public-Choice Approach, in: 
European Economy, 5. Jg. (1993), S. 191-212; sowie H. J. 
B l ö c h l i g e r ,  R. L. F r e y :  The Evolution of Swiss Federalism: A 
Model for the European Community?, in: ebenda, S. 213-241.

27 Siehe auch CEPR: Making Sense of Subsidiarity: How Much 
Centralization for Europe, London 1993; sowie Wissenschaftlicher 
Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft: Ordnungspolitische 
Orientierung für die Europäische Union, Bonn 1994.
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